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Studienordnung 
für den Online Master-Studiengang 

Management und Beratung 
(Management and Internal Consulting) 

des Fachbereichs I 
der Beuth Hochschule für Technik Berlin 

 
vom 14.07.2011 

 
 
Gemäß § 71 Abs. 1, Satz 1, Nr. 1 des Berliner Hochschulgesetzes (BerlHG) in der 
Fassung vom 13.02.2003 (GVBl. S. 82), zuletzt geändert durch Gesetz vom 
15.12.2010 (GVBL. S. 560), erlässt der Fachbereichsrat des Fachbereichs I folgende 
Studiengangsordnung für den Online Master-Studiengang Management und Bera-
tung (Management and Internal Consulting): 
 

Übersicht  
 
§1 Geltungsbereich 
§2 Geltung von Rahmenordnungen und Frauenförderplan  
§3 Studienziel  
§4 Zugangsvoraussetzungen 
§5 Struktur und Inhalte des Studiums  
§6 Inkrafttreten  
 
 
§1 Geltungsbereich  
 

  Diese Ordnung gilt für alle Studierenden im Master-Studiengang Management und 
Beratung, welche zum Zeitpunkt des Inkrafttretens dieser Ordnung noch nicht zur 
Abschlussprüfung angemeldet sind. 

 
§2 Geltung von Rahmenordnungen und Frauenförderplan  
 
(1)  Die Bestimmungen der Rahmenstudienordnung der Beuth Hochschule für 
Technik Berlin sind in der jeweils gültigen Fassung Bestandteil dieser Ordnung, so-
weit die Eigenart des Studiengangs nicht die in dieser Ordnung festgelegten Abwei-
chungen erfordert.  
 
(2)  Der geltende Frauenförderplan des Fachbereichs I ist zu beachten. 
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§3 Studienziel  
 
(1)  Studienziel ist es, die Absolventinnen und Absolventen für Führungsaufgaben 
in betrieblichen Funktionen und Projekten zu qualifizieren. Sie werden befähigt, Or-
ganisationseinheiten zu planen, Geschäftsprozesse zu optimieren und betriebswirt-
schaftliche Verfahren zu entwickeln und umzusetzen. Sie werden darüber hinaus 
befähigt, unterschiedliche beraterische Funktionen z. B. im Rahmen von alltäglichen 
Führungsaufgaben, in unternehmensinternen Beratungseinheiten oder auch eigen-
ständigen Beratungsunternehmen wahrzunehmen. Nach Abschluss des vorliegen-
den Online Master-Studienganges verfügen die Absolventinnen und Absolventen 
über das für Führungspositionen und Beratung erforderliche vertiefte theoretisch fun-
dierte Fachwissen auf dem Gebiet der Betriebswirtschaftslehre und der Arbeits-und 
Organisationspsychologie. Sie sind durch das Literaturstudium, die Bearbeitung von 
Fallstudien und die Erstellung der Masterarbeit zu wissenschaftlicher Arbeit befähigt.  
 
(2)  Der Bachelor-Studiengang Betriebswirtschaftslehre bildet mit dem Master-
Studiengang Management und Beratung ein konsekutives System.  
 
§4 Zugangsvoraussetzungen 
 
(1)  Es gelten die Zugangsvoraussetzungen gemäß § 4 Abs. 1 der Rahmenstudi-
enordnung. 
(2) Der Studiengang ist so konzipiert, dass für ein Studium, das innerhalb der Re-
gelstudienzeit durchgeführt werden kann, Kenntnisse vorausgesetzt werden, wie sie 
in dem Studiengang Betriebswirtschaftslehre der Beuth Hochschule für Technik Ber-
lin vermittelt werden.  
(3) Für geeignete Bachelor-Studiengänge mit weniger als 210 Credits werden 
vom Dekan / von der Dekanin zusätzliche Module vorgegeben, deren erfolgreicher 
Abschluss zur Antragsstellung zur Abschlussarbeit nachzuweisen ist. Der/die Bewer-
ber/Bewerberin wird hierüber schriftlich vom Dekanat des Fachbereiches informiert.  
 
§5 Struktur und Inhalte des Studiums  
 
(1)  Das Master-Studium umfasst 5 Studienplansemester. 
 
(2)  Die  Aufnahme von Studierenden erfolgt jährlich mit Beginn des Winterse-
mesters. Jedes Modul wird einmal jährlich gemäß Studienplan angeboten. 
 
(3)  Das Studium ist gemäß Studienplan strukturiert (siehe Anlage 1). 
 
(4)  Der Fachbereichsrat des Fachbereichs I legt die fachliche und organisatori-
sche Ausgestaltung der Module und die dazu gehörigen Prüfungsmodalitäten in den 
Modulbeschreibungen fest. Die Modul-beschreibungen (http://www.beuth-
hochschule.de/studiengang/detail/mmmc) sind Bestandteil dieser Ordnung. 



Amtliche Mitteilung                                                                                   
 
33. Jahrgang, Nr. 66        Seite 4 von 5 
 
 

Herausgeber: Präsidentin der Beuth Hochschule 
Redaktion: Leiter Studienverwaltung  

Luxemburger Straße 10 I 13353 Berlin 
Presse- und Informationsstelle  

E-Mail: presse@beuth-hochschule.de 
Tel. (030) 45 04 – 23 14 I Fax (030) 45 04 – 23 89       

 
(5)  Die Regelungen zur Ausgestaltung der Wahlpflichtmodule sind der Anlage 1 
zu entnehmen. 
 
(6)  Die Abschlussprüfung wird gemäß jeweils gültiger Rahmenprüfungsordnung 
durchgeführt. 
 
(7) Die Bearbeitungszeit der Abschlussarbeit beträgt 5 Monate. 
 
§6 Inkrafttreten  
 

  Diese Ordnung tritt am Tage nach der Veröffentlichung in den Amtlichen Mitteilungen 
der Beuth Hochschule für Technik Berlin zum Wintersemester 2012/2013 in Kraft. 
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Anlage 1 zur StO Master Online Management und Beratung 
Studienplan 
 

Modul  Modulname  
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Noten-
gewicht  

P / 
WP 

Service 
gebender 
Cluster  SU  

(LE 45 Min.) 
U 

(LE 45 Min.) 

M01  Kommunikation und Kooperation  1   32 5 5  P  FB I  

M02  Internationale Konzernrech-
nungslegung  1  12   5 5  P  FB I  

M03  Ausgewählte Gebiete der Unter-
nehmensführung  1   12 5 5  P  FB I  

M04  Marketing-Consulting  2  12  5  5  P  FB I  

M05  Ausgewählte Gebiete des Pro-
jektmanagements  2  12  5  5  P  FB I  

M06  Coaching und Beratung  2   32 5 5  P  FB I  
M07  Change Management  3   32 5 5  P  FB I  

M08  Controlling als Instrument der 
Verhaltenssteuerung  3  12  5 5  P  FB I  

M09  Wahlpflichtmodul I  3    5 5  WP  FB I  
M10  Wahlpflichtmodul II  4    5 5  WP  FB I  

M11  Ausgewählte Gebiete der Wirt-
schaftsstatistik  4  12  5 5  P  FB II M  

M12  Studium Generale I  4  6  2,5 2,5  WP  FB I  
M13  Studium Generale II  4   6 2,5  2,5  WP  FB I  
M14  Abschlussprüfung  5    30  P  FB I  
M14.1  Master-Arbeit  5   6 25 25  P  FB I  
M14.2  Mündliche Abschlussprüfung  5    5 5  P  FB I  

Wahlpflichtangebot 

WP01  Arbeits-und Unternehmensrecht 
für Führungskräfte  3  12   5  WP FB I 

WP02  Optimierung von Logistik-
Prozessketten  3  12   5  WP FB I 

WP03  Ausgewählte Gebiete der Steu-
erlehre  4  12   5  WP FB I 

WP04  Ausgewählte Gebiete des 
Volkswirtschaftslehre  4  12   5  WP FB I 

 

SU   = Seminaristischer Unterricht  P = Pflichtmodul 
Ü   = Übung    WP = Wahlpflichtmodul 
SWS  = Semesterwochenstunden 
 

 
Hinweise zu  
Wahlpflichtmodulen 

Die Studierenden können wie folgt aus dem Wahlpflichtangebot wählen:  
 
Wahlpflichtmodul I:   WP01 oder WP02  
Wahlpflichtmodul II:  WP03 oder WP04 

 


